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jeder dieler Türen find — je nach dem Verkehr — ein oder zwei Bahnfteig-

fchaffner poltiert.
Diele Anordnung ift die auf kleineren Stationen meilt übliche, kommt aber

auch auf großen Bahnhöfen (Hauptbahnhof zu Frankfurt a. M., Hauptbahnhof zu

München ufw.) vor.
@) Wenn abermals vorausgeletzt wird, daß die Fahrkartenprüfung unter einem

Bahnfteigdach oder unter dem Dache einer Bahnlteighalle ltattfindet, lo werden

durch 1,00 bis 1,10m hohe Schranken, die parallel zu den Gleifen geltellt find, für

die Reifenden befondere Durchgänge geichaffen. Solche Durchgänge dürfen nicht

unter 75cm breit fein, werden aber heller bis zu 1,00111 breit gemacht; ja in Rück—

licht auf das von den Reifenden mitgeführte Handgepäck ilt man auch über diefes

Maß hinausgegangen: bis 1,50m und darüber.

Anlagen mit derart angeordneten Durchgängen zeigt die fchon vorhin vor—

geführte Abbildung Fig. 109; ferner ltellen Fig. 110 u. 111 gleiche Anlagen dar.

Die betreffenden Schranken find durchweg mit 5 bezeichnet.

Zwilchen diefen Schranken befinden lich die Standplätze a für die Bahniteig-

lchaffner. Um letztere tunlichlt zu fchützen und ihnen einen möglichlt un—

gehinderten Verkehr mit den Reifenden zu verichaflen, werden in der Regel kleine,

im Grundriß oval geltaltete Gehege oder Pferche aufgeltellt, die für je 2 Schaffner

beftimmt und von einer etwa 1,10m hohen Holzwand umgrenzt find; an den Stirn-

leiten ilt je ein Sitz angebracht. Diele Pferche find 2,00 bis 2,10m lang und 0,80

bis 1,00m breit.

y) Ilt die Stelle der Fahrkartenprüfung nicht überdacht, oder iind lonlt die

Bahnlteiglchaffner Wind und Wetter ausgefetzt, lo müifen die Standplätze der

letzteren entlprechend geichützt werden. Dies gefchieht durch kleine Holzbuden

(Schilderhäuschen) wie Fig. 112 u. 113 [ie zeigen. Doch kommen lolche Buden

auch dann vor, wenn die gedachten Standplätze [ich unter Dach befinden. (Siehe

die betreffende Einrichtung in der log. Verbindungshalle im Hauptbahnhof zu

Hamburg auf der Tafel bei S. 82.)

9. Kapitel.

Dienl'twohnungen.

Für diejenigen Beamten und Arbeiter, die ltändig auf dem Bahnhofe zu

tun oder doch ltändig anwelend zu fein haben, müllen Dienltwohnungen vor-

gelehen werden; vor allem

für lolche Beamte, die im Empfangsgebäude ftändig belchäftigt find, und,

wenn möglich, auch für eine größere Zahl von Beamten und Arbeitern, die

auf dem zugehörigen Bahnhofe ltändig zu tun haben.

Unter allen Verhältniffen muß der Stationsvorlteher eine Dienltwohnung er-

halten. Steht noch Raum zur Verfügung, [0 wird auch noch für den mit der

Wahrnehmung des Stationsdienltes betrauten Stationsalliltenten eine Wohnung

vorzulehen fein.

Weiter bekommen Dienftwohnungen der Stationspförtner und der Stations-

diener, ferner die Bahnmeilter, lowie diejenigen Weichenlteller und Bahnwärter,

bei denen das dienltliche Interelle dies geboten erfcheinen läßt.

Auf kleinen und mittelgroßen Bahnhöfen werden diefe Dienltwohnungen in

der Regel in das Obergefchoß des Empfangsgebäudes verlegt, während das Erd-
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gelchoß die Warte— und Dienfträume mit Zubehör enthält. Die Dienitwohnungen
in lolcher Weile unterzubringen, lie allo einzulchieben zwifchen das ohnedies
vorhandene Dach und die ebenlo vorhandene Decke des Erdgel'cholfes (die aller—
dings in dielem Falle ltärker gehalten werden muß), ilt vom wirt[chaftlichen Stand-
punkte aus in hohem Grade zu empfehlen; lowohl bezüglich der Baukoften, als
auch der Unterhaltungskolten wird eine wefentliche Erfparnis erzielt. Allerdings
darf hierdurch auf die Beleuchtungsverhältnifle im Erdgelchoß kein ungünltiger
Einfluß ausgeübt werden.

Das Unterbringen der Dienftwohnungen im Obergelchoß des Empfangs-
gebäudes letzt voraus, daß zwilchen dem Raumbedürfnis für die Warte- und
Dienlträume im Erdgelchoß und demjenigen in dem darüber gelegenen Stock-
werk kein lo welentlicher Widerlpruch vorhanden ilt, daß die Grundrißein—
teilungen dadurch in nennenswerter Weile beeinträchtigt werden. In nicht feltenen
Fällen kann man lich dadurch helfen, daß man über einzelnen Teilen des Erd—
gefcholles kein Obergelchoß anordnet.

Wohnungen für Stationsdiener und andere niedere Beamte, auch folche für

Arbeiter, können im Dachgefchoß untergebracht werden.
Wenn die dem Bahnhofsdienlt und -betrieb dienenden Räume in zwei Ge—

lchoffen untergebracht find, alfo im Erd- und Obergelchoß, fo können die Dienft—
wohnungen gleichfalls in ein weiteres Obergelchoß verlegt werden.

Ift eine größere Zahl von Dienltwohnungen erforderlich oder würden durch
ein aufgefetztes Obergelchoß die Warte- und Erfrilchungsräume ulw. verdunkelt
oder in anderer Weile beeinträchtigt werden, lo errichtet man getrennt vom Emp-
fangsgebäude ein befonderes Dienftwohngebäude oder verlegt die Dienltwoh—
nungen in einen Anbau des letzteren.

Sowohl in diefen Fällen als auch bei im Obergelchoß des Empfangsgebäudes
gelegenen Dienftwohnungen ilt ftets darauf zu [chen, daß die einzelnen Wohnungen
voneinander entlprechend getrennt leien.

Es empfiehlt [ich in hohem Maße, daß zu den Dienltwohnungen von außen
ein befonderer Eingang führt. Ausnahmsweile kann die zu ihnen führende Treppe
von der Eingangshalle, bezw. vom Eingangsflur aus zugänglich fein.

Die zu den obengelegenen Dienftwohnungen führenden Treppen, ebenlo
die Treppen, auf denen man die zugehörigen Kellerräume erreicht, können
mehreren Wohnungen gemeinfchaftlich fein. Den Eingang zu diefen Wohnungen
legt man am heiten an den Bahnhofsvorplatz; man ftatte ihn in folcher Weile aus
daß eine Verwechfelung mit dem Haupteingang vermieden wird.

Derartige zu den Dienltwohnungen führende belondere Eingänge, ebenlo die
Eingänge, durch die man nach den Wohn- und Wirtfchaftsräumen des Bahnhofs-
wirtes gelangt, müllen außerhalb der Bahnfteiglperre angeordnet werden.

Die Lage des Empfangsgebäudes im allgemeinen ilt naturgemäß durch die
örtlichen Verhältnilfe und die Gleisanlage gegeben; demnach ilt bei der Anordnung
der Dienltwohnungen darauf zu fehen, daß die Wohn— und Schlafräume, loweit
als möglich, an lolche Gebäudefronten zu liegen kommen, die von der Sonne
belchienen werden.

Für die Anordnung, Grundrißgeltaltung und Ausltattung lämtlicher Dienlt—
wohnungen find felbftredend die für andere Wohnhäufer gültigen Grundlätze und

Regeln zur Anwendung zu bringen. In diefer Beziehung iit auf Teil IV, Halb-
band 2, Heft 1 diefes ..Handbuchesu zu verweifen.



Auf den preußifchen Staatseifenbahnen find überdies die „Grundfätze für die Aufftellung
und Ausführung von Entwürfen zu Dienftwohngebäuden für die mittleren und Unterbeamten der
Staatseilenbahnverwaltung" zu beachten.

Die Küchen der Dienftwohnungen legt man zweckmäßigerweife an die dem
Bahnhofsvorplatz zugewendete Front des Empfangsgebäudes, weil lich alsdann
in der Regel die Ableitung der häuslichen Abwafler am leichteften und einfachften
geltalten wird.

Die Aborte anlangend werden diefe auf kleineren Stationen am heiten außer-
halb des Empfangsgebäudes angeordnet; dies muß in folcher Weile gelchehen,
daß die Wohnungsinhaber auf kürzeltem Wege zu ihnen gelangen können.
Wenn es möglich iit, fo vereinige man folche Aborte mit denjenigen für die
Reifenden.

Auf größeren Bahnhöfen, wo meift auf Wafferfpülung gezählt werden darf
oder wo zum mindelten auf ausreichende Lüftung und lachgemäße Abführung
der Fäkalftoffe gerechnet werden kann, vereinige man die Aborte mit den
Wohnungen.

10. Kapitel.

Grundrißbildung der Empfangsgebäude.

a) Grundrißbildung im allgemeinen.

Die im Empfangsgebäude eines Bahnhofes unterzubringenden Räumlich-
keiten nehmen, foweit bloß der eigentliche Eifenbahndienft in Frage kommt, in
den meilten Fällen nur ein Gefchoß ein. In neuerer Zeit find indes mehrfach
zweigefchoffige Anlagen entftanden, namentlich dann, wenn Bahnlteige und Gleile
einerleits, der Bahnhofsvorplatz, bezw. die das Empfangsgebäude umgebenden
Straßen andererleits in wefentlich verfchiedener Höhe gelegen find.

Auch in anderen Fällen wurden Empfangsgebäude mit zwei Stockwerken
errichtet, wovon im nachltehenden noch gelprochen werden wird, namentlich auf
den Eilenbahnen Nordamerikas.

Auf Grund der leitherigen Erörterungen und unter Hinweis auf Art. 25
(S. 25) würde in einem Empfangsgebäude diejenige Raumanordnung die vorteil—
haftefte [ein, bei der:

1) die vom Publikum zu benutzenden Räume in der gleichen Weile ein—
ander folgen, wie die Reifenden lie benötigen.

Nach den vom'preußifchen Minifter der öffentlichen Arbeiten 1896 erlalfenen
„Allgemeinen Grundfätzen für die Aufftellung von Entwürfen zu mittleren und
kleinerenvStationsgebäudem toll der Reifende nach dem Eintritt in das Gebäude
zuerlt an den Fahrkartenlchalter, [odann zur Gepäckabfertigung und hierauf ohne
Umwege zu den Warteräumen oder unmittelbar zum Bahnfteige gelangen können,
und auf dielem Wege foll eine Kreuzung der Verkehrsrichtungen vermieden
werden. (Siehe Fußnote 14 auf S. 26.)

2) Wenn die aus den Warte— und Erfrifchungsräumen auf die Bahnfteige
mündenden Türen tunlichit nahe den gleichnamigen Eilenbahnwagen lich be-
finden, fo daß die Reifenden aus jenen Räumen auf möglichft kurzem Wege in
die für fie beftimmten Wagen gelangen. Hiernach würde die Anordnung der in
Rede ltehenden Räumlichkeiten von der Art der Zugaufltellung und zugleich von
der Fahrtrichtung abhängig [ein.
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